
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Enrico Petillo, Carlo Petillol 

Beklagte: Unipol Assicurazioni SpA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunale di Tivoli — Aus
legung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates vom 24. April 
1972 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversiche
rung und der Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht 
(ABl. L 103, S. 1), der Richtlinie 84/5/EWG des Rates vom 30. 
Dezember 1983 betreffend die Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haft
pflichtversicherung (ABl. L 8, S. 17), der Richtlinie 90/232/EWG 
des Rates vom 14. Mai 1990 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Kraftfahrzeug- Haftpflicht
versicherung (ABl. L 129, S. 33) und der Richtlinie 
2009/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtver
sicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungs
pflicht (ABl. L 263, S. 11) — Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche
rung — Bestimmung der von der Versicherung obligatorisch 
gedeckten Schäden — Nationale Rechtsvorschriften, die bei Ver
kehrsunfällen als Ersatz für den immateriellen Schaden einen 
Betrag vorsehen, der niedriger ist als der im allgemeinen Zivil
recht vorgesehene Betrag 

Tenor 

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 72/166/EWG des Rates vom 24. April 
1972 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und der 
Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht und Art. 1 Abs. 1 
und 2 der Zweiten Richtlinie 84/5/EWG des Rates vom 30. Dezem
ber 1983 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
durch die Richtlinie 2005/14/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Mai 2005 geänderten Fassung sind dahin aus
zulegen, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift wie der im Aus
gangsverfahren fraglichen nicht entgegenstehen, die in Bezug auf die 
Entschädigung für immaterielle Schäden, die auf leichte Körperverlet
zungen aufgrund von Straßenverkehrsunfällen zurückzuführen sind, 
eine Sonderregelung vorsieht, in der die Entschädigung für diese Schä
den im Verhältnis zu der Entschädigung begrenzt wird, die für gleiche 
Schäden aufgrund anderer Ursachen als solcher Unfälle zuerkannt 
wird. 

( 1 ) ABl. C 295 vom 29.9.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 16. Januar 
2014 (Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal 
(Immigration and Asylum Chamber) London — 
Vereinigtes Königreich) — Nnamdi Onuekwere/Secretary 

of State for the Home Department 

(Rechtssache C-378/12) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Richtlinie 2004/38/EG — 
Art. 16 Abs. 2 und 3 — Daueraufenthaltsrecht von 
Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines 
Unionsbürgers sind — Berücksichtigung von Zeiträumen, in 

denen diese Staatsangehörigen Freiheitsstrafen verbüßen) 

(2014/C 85/10) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Nnamdi Onuekwere 

Beklagter: Secretary of State for the Home Department 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Upper Tribunal (Immigration 
and Asylum Chamber) London — Auslegung von Art. 16 der 
Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richt
linien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 
93/96/EWG (ABl. L 158, S. 77) — Recht auf Daueraufenthalt 
— Begriff des rechtmäßigen fünfjährigen Aufenthalts im Ho
heitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats — Möglichkeit der Be
rücksichtigung einer Haftzeit 

Tenor 

1. Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf
hebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ist dahin aus
zulegen, dass Zeiträume, in denen im Aufnahmemitgliedstaat eine 
Freiheitsstrafe von einem Drittstaatsangehörigen verbüßt worden 
ist, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während 
dieser Zeiträume das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden 
Mitgliedstaat erworben hat, nicht für die Zwecke des Erwerbs 
des Daueraufenthaltsrechts im Sinne dieser Bestimmung durch 
den Drittstaatsangehörigen berücksichtigt werden können.
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2. Art. 16 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2004/38 ist dahin aus
zulegen, dass die Kontinuität des Aufenthalts durch Zeiträume 
unterbrochen wird, in denen im Aufnahmemitgliedstaat eine Frei
heitsstrafe von einem Drittstaatsangehörigen verbüßt worden ist, 
der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während die
ser Zeiträume das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden Mit
gliedstaat erworben hat. 

( 1 ) ABl. C 295 vom 29.9.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 16. Januar 
2014 (Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal 
(Immigration and Asylum Chamber) London — 
Vereinigtes Königreich) — Secretary of State for the 

Home Department/M. G. 

(Rechtssache C-400/12) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Richtlinie 2004/38/EG — 
Art. 28 Abs. 3 Buchst. a — Schutz vor Ausweisung — 
Berechnung des Zeitraums von zehn Jahren — 
Berücksichtigung von Zeiträumen der Verbüßung einer 

Freiheitsstrafe) 

(2014/C 85/11) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Secretary of State for the Home Department 

Beklagter: M. G. 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Upper Tribunal (Immigration 
and Asylum Chamber) London — Auslegung von Art. 28 
Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Ho
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158, 
S. 77) — Ausweisungsverfügung gegen einen Unionsbürger, 
der die zehn vorangegangenen Jahre im Aufnahmemitgliedstaat 
gewohnt hat und dort zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
wurde — Begriff des zehnjährigen Aufenthalts im 
Aufnahmemitgliedstaat — Möglichkeit, den Zeitraum des 
Freiheitsentzugs zu berücksichtigen — Berechnung der erforder
lichen Aufenthaltsdauer vom Beginn des Aufenthalts an oder 

Zurückrechnung vom Zeitpunkt der Ausweisungsverfügung an 
— Auswirkung eines früheren Freiheitsentzugs im letztgenann
ten Fall 

Tenor 

1. Art. 28 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2004/38/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal
ten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ist dahin aus
zulegen, dass der Aufenthaltszeitraum von zehn Jahren im Sinne 
dieser Bestimmung grundsätzlich ununterbrochen gewesen sein 
muss und vom Zeitpunkt der Verfügung der Ausweisung des 
Betroffenen an zurückzurechnen ist. 

2. Art. 28 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 ist dahin 
auszulegen, dass ein Zeitraum der Verbüßung einer Freiheitsstrafe 
durch den Betroffenen grundsätzlich geeignet ist, die Kontinuität 
des Aufenthalts im Sinne dieser Bestimmung zu unterbrechen und 
sich damit auf die Gewährung des dort vorgesehenen verstärkten 
Schutzes auch in dem Fall auszuwirken, dass sich diese Person vor 
dem Freiheitsentzug zehn Jahre lang im Aufnahmemitgliedstaat 
aufgehalten hat. Gleichwohl kann dieser Umstand bei der umfas
senden Beurteilung berücksichtigt werden, die für die Feststellung, 
ob die zuvor mit dem Aufnahmemitgliedstaat geknüpften Integra
tionsverbindungen abgerissen sind, vorzunehmen ist. 

( 1 ) ABl. C 331 vom 27.10.2012. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 16. Januar 
2014 (Vorabentscheidungsersuchen des Kammarrätt i 
Stockholm — Migrationsöverdomstol — Schweden) — 

Flora May Reyes/Migrationsverket 

(Rechtssache C-423/12) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Richtlinie 2004/38/EG — 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten — Aufenthaltsrecht eines Drittstaatsangehörigen, 
der Verwandter in gerader absteigender Linie einer Person mit 
einem Aufenthaltsrecht in einem Mitgliedstaat ist, in diesem 
Mitgliedstaat — Begriff der Person, der „Unterhalt gewährt 

wird“) 

(2014/C 85/12) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Vorlegendes Gericht 

Kammarrätt i Stockholm — Migrationsöverdomstol
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